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I. Einleitung  
ARTIKEL 1  

Grundlagen  

Gestützt auf Art. 8 (Gebührenfestlegung) in Verbindung mit Art. 9 (Vollzug) der Abfallverordnung 
der Gemeinde Feuerthalen vom 18. November 2022 erlässt der Gemeinderat nachstehenden 
Gebührentarif zur Abfallverordnung. 
 

II. Gebühren  
ARTIKEL 2  

Grundgebühr  

Die Grundgebühr gemäss Art. 7 Abs. 1 und Abs. 2 der Abfallverordnung Feuerthalen wird wie 
folgt festgesetzt (Preise exklusive Mehrwertsteuer): 

1.  pro Wohneinheit Einfamilienhaus CHF 140.00 

2.  pro Wohneinheit in Mehrfamilienhaus CHF 70.00 

3.  pro Betriebseinheit CHF 210.00 

 
ARTIKEL 3  

Kehricht/Sperrgut  

Kehricht und Sperrgut werden gemäss Art. 7 Abs. 3 der Abfallverordnung Feuerthalen 
mengenabhängig nach Gewicht oder Volumen erhoben (Preise inklusive Mehrwertsteuer): 

a)  Kehricht – offizielle Gebührenmarken Gemeinde Feuerthalen 

 1.  17 Liter (-Sack) 1 Gebührenmarke CHF 1.45 

 2.  35 Liter (-Sack) 1 Gebührenmarke CHF 2.60 

 3.  60 Liter (-Sack) 2 Gebührenmarken (35lt) CHF 5.20 

 4.  110 Liter (-Sack) 1 Sperrgutmarke CHF 7.10 

b)  Sperrgut – offizielle Gebührenmarken Gemeinde Feuerthalen 

 1.  Maximale Abmessungen 50x50x50 cm 1 Sperrgutmarke CHF 7.10 

 2.  Maximale Abmessungen 100x50x50 cm 2 Sperrgutmarken CHF 14.20 

c)  Container 

 1.  Gewichtsgebühr (loser Kehricht) Preis pro Kg CHF 0.40 

 2.  Andockgebühr (loser Kehricht) Preis pro Andockung CHF 5.00 

 

III. Direktlieferungen 
ARTIKEL 4  

Direktlieferungen an Kläranlageverband  

Wer die Abfälle direkt und ohne Beanspruchung der kommunalen Sammlung in Abfallanlagen 
des Kläranlageverbandes (oder anderer privater Entsorgungsunternehmen) einliefert, bezahlt 
eine mengenabhängige Gebühr gemäss Richtlinien des Verbandes bzw. des Entsorgers. Diese 
wird direkt durch den Kläranlageverband bzw. durch den Entsorger erhoben. 
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IV. Schlussbestimmungen 
ARTIKEL 5  

Aufhebung bisherigen Rechts 

Das Gebührenreglement zur Abfallverordnung vom 15. November 2021 und allfällig in 
Widerspruch zu diesem Gebührentarif stehende kommunale Erlasse werden per Inkrafttreten des 
vorliegenden Gebührentarifs aufgehoben. 
 
ARTIKEL 6  

Inkrafttreten 

Dieser Gebührentarif tritt auf den 1. Januar 2023 in Kraft. 

Genehmigungshinweise 

Der vorstehende Gebührentarif zur Abfallverordnung der politischen Gemeinde Feuerthalen 
wurde anlässlich der Sitzung des Gemeinderates vom 28. November 2022 mit GRB 2022-187 
festgesetzt. 
 
 
GEMEINDERAT FEUERTHALEN 
Der Präsident:  Der Sekretär: 
 
 
 
Jürg Grau  Markus Strobl 
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